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Die Abg. Ernst F i :> c 11 e rund Genosclll habe:n UD 6. Juni 1950 

an den Bundeskanzler eine llnfragc) bet.reffend dir;: VGrl~tzung der verfas

sungsnäßig verbürgten staatsbürgerliche::l Freiheit.en durch Erpressung und 

Einschüchterung gegell Anhä:':1ger des Weltfriedens, gerichtet. (In der Anfrage 

wurde U.a. gesagt, durch den Ministerratsbeschluß von 23. Mai 1950 habe die 

ästerreichische Bundesregie:r.ung d:ie Vcra.ntwort~g für den Gcsi nnungBterror 

und die Erpressungen übernonoen, die von antlichenStellen und durch die 

Regierungspressc gegen jene verübt werden, die swh durch ~hre Unterschrift 

zuo Verbot der Atoovraffe bekel'~nen wallen.) 

Bundeskanzler IngoDr. F i g 1 teilt nunnehr in Beantwortung dieser 

i'l.nfrage ni t f daß durch das in Minnerrat an 23. Mai 1950 beschlossene 

Kormunique verfassungsnäßig gewährleistete Rechte in keiner Weise verletzt 

wurden oder Einschränkung-2n vcrfassungsnäßig gewährleisteter .Rechte erfolgtollQ 

Es besteht dennaoh kein Grund für eine Abstcllung von Einschränkungen des 

Rechtes der freien Meinung; ~iuBGrullg, 
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